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tion jenen Personen auferlegt, 
die einer Straftat schuldig sind. 
S. haben das Ziel, die sozialisti
sche Gcsellschafts- und Staats
ordnung, die Bürger und ihre 
Rechte vor Straftaten zu schüt
zen, der Begehung krimineller 
Handlungen vorzubeugen und 
die Strafrechtsverletzer wirksam 
zur sozialistischen Staatsdisziplin 
und zu verantwortungsbewußtem 
Verhalten im gesellschaftlichen 
und persönlichen Leben zu erzie
hen. Sie werden durch nach
drückliche staatliche und gesell
schaftliche Einwirkung auf den 
Verurteilten und dessen Bewäh
rung und Wiedergutmachung 
verwirklicht. Ihre Festsetzung 
nach Art und Maß erfolgt ent
sprechend der Schwere der Straf
tat und der Täterpersönlichkeit. 
S. werden nur bei Handlungen 
angewandt, . die nach dem —>■ 
Strafrecht der DDR als —>■ Ver
gehen oder —>■ Verbrechen mit 
Strafe bedroht sind. Sie werden 
ausschließlich durch staatliche 
Gerichte in einem gesetzlich ge
regelten Strafverfahren ausge
sprochen. Hauptstrafen sind: 
Verurteilung auf Bewährung, 
Geldstrafe, öffentlicher Tadel, 
Freiheitsstrafe, Arbeitserziehung, 
Haftstrafe, Todesstrafe, Straf
arrest gegen Militärpersonen, 
Jugendhaft, Einweisung in ein 
Jugendhaus. Zusatzstrafen sind 
z. B. zusätzliche Geldstrafe, 
Aufenthaltsbeschränkung, Ent
zug der Fahrerlaubnis, Verbot 
bestimmter Tätigkeiten u. a. Das 
Gesetz garantiert die unmit
telbare Mitwirkung der Werk
tätigen an der Findung der 
gerechten Strafe und deren 
Verwirklichung (-» Recht
sprechung). Außerhalb des Straf
rechts gibt es im Zivil- und im 
Wirtschaftsrecht Vertragsstrafen 
und gegen —> Ordnungswidrig
keiten die Ordnungsstrafen. —*- 
Strafvollzug

Strafrecht: in der DDR Zweig des 
sozialistischen Rechtssystems, 
mit dem der sozialistische Staat 
den gesamtgesellschaftlichen 
Kampf gegen die -v Kriminalität 
leitet und organisiert. In Konkre
tisierung der Verfassung regelt 
es die Grundsätze und Haupt
richtungen der Kriminalitätsbe
kämpfung und -Vorbeugung. Es 
richtet sich vor allem gegen Ver
brechen gegen den Frieden und 
die DDR, gegen Verbrechen und 
Vergehen gegen das sozialistische 
Eigentum, die gesellschaftliche 
und staatliche Ordnung, das Le
ben, die Gesundheit und die 
Rechte der Bürger (-»- Verbre
chen, -* Vergehen). Es dient dem 
Schutz der sozialistischen Gesell
schafts-, Staats- und Rechtsord
nung und der Bürger vor Straf
taten und der Erziehung der 
Straftäter unter Berücksichtigung 
der Schwere ihrer Straftat und 
der Täterpersönlichkeit zur Ein
haltung der Gesetzlichkeit. Es 
bestimmt die objektiven und 
subjektiven Umstände, unter de
nen ein bestimmtes Verhalten 
eine Straftat bildet. Es regelt die 
Voraussetzungen und den Um
fang der persönlichen (indivi
duellen) strafrechtlichen Verant
wortlichkeit eines Straftäters so
wie die Arten der von den —*■ 
Gerichten anzuwendenden -> 
Strafen und Erziehungsmaßnah
men, ihre Anwendung, Ausge
staltung und Verwirklichung. 
Das S. bestimmt wichtige For
men der Mitwirkung der Werk
tätigen an der Strafrechtspflege 
und bei der Erziehung von Straf
tätern. Es legt die Verantwor
tung der Leiter der Betriebe, der 
staatlichen Organe und Einrich
tungen, der Vorstände der Ge
nossenschaften und der Leitun
gen der gesellschaftlichen Orga
nisationen für die Verhütung von 
Straftaten, für die Erziehung zur 
Wachsamkeit gegenüber feind-


